
 

 
 
 

 

Anschrift: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, Tel: (02222) 945-100, Fax: (02222) 945-400  
E-Mail: wolfgang.henseler@stadt-bornheim.de 

 
 
 
 
 
 
Stadt Bornheim · Postfach 1140 · 53308 Bornheim 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                   19.04.2016 
 
 
 

 
Kleine Anfrage gem. § 19 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates 
Ihre Anfrage vom 07.04.2016 betr.: Wiedererrichtung von Stromkästen 
 
 
Sehr geehrter Herr Freynick, 
 
Ihre kleine Anfrage vom 07.04.2016 betr. Wiedererrichtung von Stromkästen beantworte ich wie 
folgt: 
 
Frage 1: Wie werden die genauen Standorte bei der Neu- und Wiedererrichtung von Stromkäs-
ten festgelegt?  
 
Antwort 1: Standorte von Stromkästen werden bei Neuanlagen im Zuge der Planung mit dem 
Erschließungsträger bzw. dem Bauherrn abgestimmt. Bei Wiedererrichten von Stromkästen wird 
der Standort auf mögliche Behinderung geprüft und in der Regel an gleicher Stelle ein neuer 
Stromkasten gesetzt.  
 
Frage 2: In welchen Fällen wird der genaue Standort mit den direkten Anliegern abgesprochen?  
 
Antwort 2: Sollte der Standort z. B. für die Erschließung (Grundstückszufahrt, Zugang) ggf. eine 
Einschränkung darstellen, erfolgt eine Kontaktaufnahme und Abstimmung mit dem Grundstücks-
eigentümer des angrenzenden Grundstücks.  
 
Frage 3: Ist Ihnen bekannt, dass größere Stromkästen (mind. 1,60m Höhe) die in den letzten 12 
Monaten versetzt und wiedererrichtet wurden, zu erheblichen Beeinträchtigungen unmittelbarer 
Anlieger geführt haben? 
 
Antwort 3: Im Zuge der Entflechtung des Stromnetzes wurden 2015 Kompaktstationen im öffent-
lichen Verkehrsraum neu eingerichtet. Der Verwaltung ist nicht bekannt, dass Stromkästen mit 
einer Bauhöhe von mind. 1,60m in den letzten 12 Monaten versetzt bzw. wiedereingerichtet wur-
den und es dabei zu erheblichen Beeinträchtigungen unmittelbarer Anlieger gekommen ist. 
 
 
 
 
 

 
An das Ratsmitglied 
Herrn 
Jörn Freynick 
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Frage 4: Sind Ihnen Beschwerden von Anliegern bei der Neu- und Wiedererrichtung von Strom-
kästen bekannt und wenn ja, welche? 
 
Antwort 4: Standortfestsetzungen bei Neu- und Wiedereinrichtung von Stromkästen führen in 
seltenen Einzelfällen zu Beanstandungen, die jedoch in der Regel in Abstimmung mit dem an-
grenzenden Grundstückseigentümer geklärt und vor Ort ausgeräumt werden können.  
In einem Fall innerhalb der letzten 12 Monate musste ein Netztrafo als Schnittstellen bei der 
Neueinrichtung für das Stromnetz Bornheim aufgestellt werden, was zu einer Beschwerde des 
unmittelbar angrenzenden Anliegers führte. Hier erfolgte eine Standortprüfung nach möglichen 
Alternativen unter wirtschaftlichen und technischen Vorgaben. Mit dem Anlieger konnte letztlich 
eine einvernehmliche Lösung für diesen Standort gefunden werden.  
 
Frage 5: Was unternimmt die Verwaltung zukünftig um Beschwerden in diesem Zusammenhang 
zu vermeiden?  
 
Antwort 5:  - siehe Antwort zu Frage 2 u. 4 -  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister 
 
 
 


